
Kunden mit Leistungsmessung

Untergrenze Obergrenze Arbeitspreis

in [kWh/a] in [kWh/a] in [ct/kWh]

1 0 1.500.000 0,351

2 1.500.001 2.000.000 0,319

3 2.000.001 3.000.000 0,298

4 3.000.001 4.000.000 0,275

5 4.000.001 5.000.000 0,258

6 5.000.001 10.000.000 0,225

7 10.000.001 15.000.000 0,183

8 15.000.001 20.000.000 0,159

9 20.000.001 30.000.000 0,141

10 30.000.001 40.000.000 0,128

11 40.000.001 50.000.000 0,115

12 50.000.001 100.000.000 0,107

13 100.000.001 200.000.000 0,098

14 200.000.001 500.000.000 0,093

15 500.000.001 1.000.000.000 0,090

Untergrenze Obergrenze Leistungspreis

in [kW/a] in [kW/a] in [EUR/kW]

1 0 800 14,497

2 801 1.000 13,179

3 1.001 1.500 12,443

4 1.501 1.900 11,577

5 1.901 2.200 10,986

6 2.201 4.100 9,727

7 4.101 5.800 8,027

8 5.801 7.400 7,109

9 7.401 10.400 6,266

10 10.401 13.400 5,617

11 13.401 16.200 5,182

12 16.201 29.300 4,737

13 29.301 53.100 4,275

14 53.101 116.400 4,049

15 116.401 999.999 3,978

vorläufiges Preisblatt für die Nutzung

des Gasnetzes der Mittelhessen Netz GmbH

01. Januar 2025

Zone

Zone

Erläuterung: 

Die in die Zone 1 fallende Jahresarbeit wird mit dem Zonenarbeitspreis multipliziert. Diese Multiplikation wird für 

alle Folgezonen durchgeführt, bis die individuelle Jahresarbeit des Netznutzers erreicht ist. Die Zonenentgelte 

werden abschließend zum Netznutzungsentgelt Arbeit aufaddiert. Bei der Berechnung des Leistungsentgeltes ist 

die Vorgehensweise analog. Verrechnet wird die höchste stündliche Leistung der Abrechnungsperiode.

Um eine korrekte Abrechnung auch bei unterjährigen Lieferzeiträumen zu gewährleisten, erfolgt die monatliche 

Abrechnung zunächst mit Durchschnittspreisen, die auf der Grundlage von Einstufungsmengen, i.d.R. 

Vergangenheitswerten, für Arbeit und Leistung ermittelt wurden. Zum Ende der Abrechnungsperiode wird eine 

endgültige Abrechnung durchgeführt und die tatsächliche Arbeit bzw. Leistung zur Ermittlung der Preiszonen 

herangezogen.
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Kunden ohne Leistungsmessung

netto brutto

1,81 Ct/kWh 2,15 Ct/kWh

1,81 Ct/kWh 2,15 Ct/kWh

1,52 Ct/kWh 1,81 Ct/kWh

1,38 Ct/kWh 1,64 Ct/kWh

1,25 Ct/kWh 1,49 Ct/kWh

1,02 Ct/kWh 1,21 Ct/kWh

netto brutto

38,36 €/a 45,65 €/a

38,36 €/a 45,65 €/a

50,52 €/a 60,12 €/a

122,60 €/a 145,89 €/a

506,25 €/a 602,44 €/a

2.904,85 €/a 3.456,77 €/a

Messtellenbetrieb und Messung

netto brutto

12,00 €/a 14,28 €/a

25,00 €/a 29,75 €/a

150,00 €/a 178,50 €/a

250,00 €/a 297,50 €/a

500,00 €/a 595,00 €/a

350,00 €/a 416,50 €/a

250,00 €/a 297,50 €/a

100,00 €/a 119,00 €/a

110,00 €/a 130,90 €/a

netto brutto

5,00 €/a 5,95 €/a

1.500,00 €/a 1.785,00 €/a

300,00 €/a 357,00 €/a

1.001 - 4.000 kWh

4.001 - 50.000 kWh

50.001 - 300.000 kWh

300.001 - 1.000.000 kWh

1.000.001 - 1.500.000 kWh

Datalogger

ArbeitspreisJahresverbrauch

[Stufe]

bis 1.000 kWh

4.001 - 50.000 kWh

50.001 - 300.000 kWh

> G 400

ZMU m. LM 

ZMU o. LM

Messstellenbetrieb

GrundpreisJahresverbrauch

[Stufe]

bis 1.000 kWh

1.001 - 4.000 kWh

Messung

Kunden ohne Leistungsmessung

(bei einer Auslesung pro Jahr)

Kunden mit Leistungsmessung

(bei stündlicher Auslesung)

Kunden mit Leistungsmessung

(bei drei Auslesungen pro Tag)

DFÜ/Modem

G 2,5 - G 6

G 10 - G 25

G 40 - G 100

G 160 - G 400

300.001 - 1.000.000 kWh

1.000.001 - 1.500.000 kWh
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weitere Entgelte

0,51 Ct/kWh

0,61 Ct/kWh

0,22 Ct/kWh

0,27 Ct/kWh

0,03 Ct/kWh

netto brutto

20,00 € 23,80 €

59,00 € 70,21 €

3,00 €

6,00 €

59,00 €

59,00 € 70,21 €

118,00 € 140,42 €

bis 100.000 Einwohner (Kochen und Warmwasser)

nach § 2 (3) KAV

Mehr-/Mindermengen

Es gelten die Preise entsprechend den Veröffentlichungen des Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe 

GmbH.

Sonderleistungen

Konzessionsabgabe

bis 25.000 Einwohner (Kochen und Warmwasser)

bis 25.000 Einwohner (sonstige Tariflieferungen)

bis 100.000 Einwohner (sonstige Tariflieferungen)

Wir weisen darauf hin, dass wegen der derzeit noch nicht vollständigen Datengrundlage von einer 

Veröffentlichung endgültiger Netzentgelte für das Jahr 2025 gemäß § 20 Abs. 1 Satz 2 EnWG abgesehen wird. 

Stattdessen erfolgt eine Veröffentlichung voraussichtlicher Netzentgelte nach § 20 Abs. 1 Satz 2 EnWG. Die 

verbindlichen Entgelte des Jahres 2025 können von den voraussichtlichen Netzentgelten abweichen. 

Hintergrund für die derzeit bestehenden Unsicherheiten bei der Ermittlung der vorläufigen Netzentgelte sind die 

zahlreichen, noch ausstehenden, behördlichen Entscheidungen zur Bestimmung der Erlösobergrenze.

Wiederherstellung der Anschlussnutzung außerhalb der 

normalen Arbeitszeit (Mo - Fr 8 - 18 Uhr) 

Übermittlung von historischen Lastgängen

Sonderablesung auf Wunsch

Mahnung nach Verzugseintritt

Sperrankündigung

Sämtliche Preise verstehen sich, soweit nicht anders ausgewiesen, zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt jeweils 

geltenden Umsatzsteuer. Die Konzessionsabgabesowie gesetzlichen Steuern und Abgaben sind in den Preisen 

nicht enthalten und werden in der jeweils gültigen Höhe zusätzlich berechnet.

Wiederherstellung der Anschlussnutzung während der 

normalen Arbeitszeit (Mo - Fr 8 - 18 Uhr) 

Unterbrechung der Anschlussnutzung (Sperrung)
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